
Vergabeverfahren: 102-25-E11  
 

Seite 1 von 2  vergabe@rnv-online.de          Stand: 03.07.2025 
 

Beantwortung von Bieterfragen/Änderung der Vergabeunterlagen 

Nr. Frage Antwort Datum der Beantwortung 
1 Sehr geehrte Damen und Herren,  

 
  
 
im Zuge der Bearbeitung dieser Ausschreibung haben sich ein paar 
Fragen ergeben: 
 
  
 
1.  Welche Qualifikation muss das einzusetzende Sicherheitspersonal 
haben? 
 
  
 
2.  Im Text war von der fachlichen Befähigung gemäß VDV-Schrift 
bzw. DB-Vorlagen die Rede. 
 
     Welche sind hier explizit gemeint, es gibt ja eine ganze Anzahl 
davon.  
 
  
 
3.  In den Vergabeunterlagen werden ab Lfd.-Seite 131 die 
Einsatzstunden aufgeführt. 
 
     Betreffen diese Angaben den kompletten Vertragszeitraum (3 
Jahre)?  
 
  
 
4.  Bei der Position Bahnübergangsposten ist ergänzend erwähnt 
"inkl. Material".  

 
1. Der Nachweis zur Befähigung einer 
Sicherungsaufsicht hat entsprechend den 
Vorgaben der VDV-Mitteilung 6001 
„Rahmenplan für die Ausbildung zur 
Sicherungsaufsicht für den Einsatz bei 
Bahnen nach BOStrab und Bahnen des 
regionalen Verkehrs (außer der DB AG)“ zu 
erfolgen.  
Eine Sicherungsaufsicht mit einer 
Qualifikation nach Richtlinien der DB AG ist 
zugelassen.  Der Nachweis zur Befähigung 
zum Sicherungsposten hat entsprechend 
den Vorgaben der VDV-Schrift 610 
„Ausbildung von Sicherungsposten für den 
Einsatz bei Bahnen nach BOStrab und 
Bahnen des regionalen Verkehrs (außer der 
DB AG)“ zu erfolgen. Ein Sicherungsposten 
mit einer Qualifikation nach Richtlinien der 
DB AG ist zugelassen.  
Siehe anhängende Dienstanweisung 
Abschnitt 2.4.4 bis 2.4.6. 
 
2. Der Nachweis zur Befähigung einer 
Sicherungsaufsicht hat entsprechend den 
Vorgaben der VDV-Mitteilung 6001 
„Rahmenplan für die Ausbildung zur 
Sicherungsaufsicht für den Einsatz bei 
Bahnen nach BOStrab und Bahnen des 
regionalen Verkehrs (außer der DB AG)“ zu 
erfolgen.  
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     Welches Material ist hier konkret gemeint? Hierzu konnten wir 
keine Ausführungen finden. 
 
  
 
Noch ein Hinweis: 
 
In den Vergabeunterlagen soll man ab Lfd.-Seite 97 (bis Seite 104) 
Erklärungen ausdrucken und 
 
unterschreiben, die keinen Bezug zur Ausschreibung und auch eine 
andere Auftragsnummer haben:  
 
-  Rahmenvertrag Ingenieurleistungen Signaltechnik 
 
    Auftragsnummer 303-24-E14  
 
-  Rahmenvertrag Dachinspektion und Reinigung von Dachrinnen-, 
Fallrohren und Flachdächern 
 
    Auftragsnummer 031-25-E11 

Eine Sicherungsaufsicht mit einer 
Qualifikation nach Richtlinien der DB AG ist 
zugelassen.  Der Nachweis zur Befähigung 
zum Sicherungsposten hat entsprechend 
den Vorgaben der VDV-Schrift 610 
„Ausbildung von Sicherungsposten für den 
Einsatz bei Bahnen nach BOStrab und 
Bahnen des regionalen Verkehrs (außer der 
DB AG)“ zu erfolgen. Ein Sicherungsposten 
mit einer Qualifikation nach Richtlinien der 
DB AG ist zugelassen.    
 
3. Ja.  
Es ist zu beachten,  dass kein Anspruch auf 
Abruf der Gesamtmenge besteht. 
 
4. Konkret ist damit die persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) für 
Bahnübergangsposten (BÜP) wie bei der 
DB-AG gemeint, z.B. 
 
Absperrgirlande,  
Schrankenband nach Ril 456.0020,  
Faltsignal nach Ril 456.0020,  
LED-Warnleuchte (Baustellenleuchte) 
zweiseitig rot,  
Warnwesten nach EN ISO 20471 in gelb 
und/oder orange,  
Warnflagge weiß/rot/weiß, 
Kunststoffköcher für Warnflagge, 
LED-Zugbegleiterleuchte weiß/rot 
umschaltbar, Handleuchten 

 


